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Wien, 19. März 2021 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 5117/J vom 21. Jänner 2021 der 

Abgeordneten Edith Mühlberghuber, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1. bis 5.: 

Die fachliche bzw. legistische Zuständigkeit für das Familienlastenausgleichgesetz 1967 

und somit für Fragestellungen im Zusammenhang mit den Kriterien für den Erhalt der 

erhöhten Familienbeihilfe liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für 

Finanzen, sondern in jenem des Bundeskanzleramtes (Bereich Familie und Jugend). 
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